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Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und Beteili-

gung der Öffentlichkeit im Rahmen der Planoffenlage 

Im Rahmen der förmlichen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB zum 

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaik Ziekoer Landstraße“ i. 

d. F. vom 16.04.2025 sind die folgenden TöB mit Schreiben vom 03.07.2025 informiert worden. 

Behörden und Nachbargemeinden Stellungnahme vom 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 11.07.2025 

Regionale Planungsgemeinschaft 09.07.2025 

Landkreis Wittenberg 01.08.2025 

Ministerium für Infrastruktur und Digitales 24.07.2025 

Landesamt für Denkmalpflege 16.07.2025 

Landesamt für Geologie und Bergwesen 30.07.2025 

Landesamt für Vermessung und Geoinformation 31.07.2025 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz 07.07.2025 

Landesstraßenbaubehörde 21.07.2025 

Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt 16.07.2025 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 24.07.2025 

Landesanstalt für Altlastenfreistellung 15.07.2025 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben --- 

Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH --- 

Bundesnetzagentur --- 

Bundesamt für Infratruktur, Umweltschutz 11.07.2025 

Eisenbahn-Bundesamt 06.08.2025 

Deutsche Bahn AG 17.07.2025 

Deutsche Telekom Technik GmbH 04.07.2025 

50Hertz Transmission GmbH 15.07.2025 

GDMcom --- 

Wittenberg-net GmbH 03.07.2025 

MITNETZ Strom --- 

MITNETZ Gas 15.07.2025 

Heidewasser GmbH 11.07.2025 

Abwasserverband Coswig --- 

Stadtwerke Coswig --- 

Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH 10.07.2025 

Bund für Umwelt und Naturschutz --- 

NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. 06.08.2025 

Bund für Natur und Umwelt --- 

Unterhaltungsverband Nuthe-Rossel 03.07.2025 

Stadt Zerbst --- 
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Stadt Dessau-Roßlau 31.07.2025 

Stadt Oranienbaum-Wörlitz --- 

Lutherstadt Wittenberg --- 

Amt Niemegk --- 

Gemeinde Wiesenburg 21.07.2025 

Landkreis Wittenberg --- 

Landkreis Wittenberg --- 

Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH --- 

 

Stellungnahmen der Kategorie A 

Die folgenden Behörden und Nachbargemeinden gaben eine Stellungnahme ab, äußerten jedoch 

keine Anregungen und Bedenken zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 Sondergebiet „Freiflä-

chenphotovoltaik Ziekoer Landstraße“ i. d. F. vom 16.04.2025:  

Nr. Behörden und Nachbargemeinden Stellungnahme vom 

A1 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 11.07.2025 

A2 Regionale Planungsgemeinschaft 09.07.2025 

A3 Landesamt für Denkmalpflege 16.07.2025 

A4 Landesamt für Geologie und Bergwesen 30.07.2025 

A5 Landesbetrieb für Hochwasserschutz 07.07.2025 

A6 Landesstraßenbaubehörde  21.07.2025 

A7 Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt 16.07.2025 

A8 Landesanstalt für Altlastenfreistellung 15.07.2025 

A9 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 11.07.2025 

A11 Eisenbahn-Bundesamt 06.08.2025 

A12 Deutsche Bahn AG 17.07.2025 

A13 Deutsche Telekom Technik GmbH 04.07.2025 

A14 50Hertz Transmission GmbH 15.07.2025 

A15 Wittenberg-net GmbH 03.07.2025 

A16 MITNETZ Gas 15.07.2025 

A17 Heidewasser GmbH 11.07.2025 

A18 Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH 10.07.2025 

A19 Unterhaltungsverband Nuthe-Rossel 03.07.2025 

A20 Stadt Dessau-Roßlau 31.07.2025 

A21 Gemeinde Wiesenburg 21.07.2025 

 

Nachfolgend gelistet sind alle vorgenannten Stellungnahmen der Kategorie A: 
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Stellungnahme A1:  

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
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Stellungnahme A2:  

Regionale Planungsgemeinschaft 
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Stellungnahme A3:  

Landesamt für Denkmalpflege 
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Stellungnahme A4:  
Landesamt für Geologie und Bergwesen  
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Stellungnahme A5:  
Landesbetrieb für Hochwasserschutz  
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Stellungnahme A6:  

Landesstraßenbaubehörde 
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Stellungnahme A7: 

Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt 
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Stellungnahme A8: 

Landesanstalt für Altlastenfreistellung 
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Stellungnahme A9: 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz  
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Stellungnahme A10: 

Eisenbahn-Bundesamt  
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Stellungnahme A11: 

Deutsche Bahn AG
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Stellungnahme A12: 

Deutsche Telekom Technik GmbH  
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Stellungnahme A13: 

50Hertz Transmission GmbH  
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Stellungnahme A14: 

Wittenberg-net GmbH  
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Stellungnahme A15: 

MITNETZ Gas  
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Stellungnahme A16: 

Heidewasser GmbH  
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Stellungnahme A17: 

Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH  
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Stellungnahme A18: 

Unterhaltungsverband Nuthe-Rossel 
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Stellungnahme A19: 

Stadt Dessau-Roßlau  
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Stellungnahme A20: 

Gemeinde Wiesenburg  
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Stellungnahmen der Kategorie B 

Die folgenden Behörden und Nachbargemeinden gaben eine Stellungnahme ab und äußerten Be-

denken und Anregungen zum Entwurf des Bebauungsplanes Wohnprojekt "Am Rodeland" i. d. F. 

vom 21.08.2023: 

Nr. Behörden und Nachbargemeinden Stellungnahme vom 

B1 Landkreis Wittenberg 01.08.2025 

B2 Ministerium für Infrastruktur und Digitales  24.07.2025  

B3 Landesamt für Vermessung und Geoinformation  31.07.2025  

B4 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  24.07.2025  

B5 NABU Naturschutzbund Deutschland e.V.  06.08.2025  

 

Stellungnahmen der Kategorie C 

Die Öffentlichkeitbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 Sonder-

gebiet „Freiflächenphotovoltaik Ziekoer Landstraße“ i. d. F. vom 16.04.2025 erfolgte im Zeitraum 

vom 17.07.2025 bis einschließlich 20.08.2025. Durch die Öffentlichkeit wurden keine Stellungnah-

men abgegeben. 

Nr. Öffentlichkeit Stellungnahme vom 

C1 --- / 
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Abwägungsempfehlung der Stellungnahmen der Kategorie B 

Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie 

aus der Öffentlichkeit sind im Folgenden entsprechend der oben ersichtlichen Nummer aufgelistet 

und entsprechend berücksichtigt worden. 

Zudem sind die vorgebrachten Bedenken und Anregungen je Stellungnahme fortlaufend durch-

nummeriert. Weiterhin sind die vorgebrachten Bedenken und Anregungen, den unter der entspre-

chenden durchlaufenden Nummer ersichtlichen Abwägungsvorschlägen gegenübergestellt. 

Werden im Laufe der Besprechung zu den Abwägungsempfehlungen Ergänzungen fällig, 

sind diese protokollarisch zu ergänzen.  
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Stellungnahme B1:  

Landkreis Wittenberg 
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (1/16)  
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (2/16)  

1 Der Hinweis wird berücksichtigt.  

Die Erarbeitung eines Feuerwehrplanes ist im Rahmen der Umsetzung 

und in Absprache mit der Brandschutzbehörde beabsichtigt. Die Erreich-

barkeit des Areals als auch des vorgesehenen Löschwasserreservoirs sind 

über die allgemeine verkehrliche Erschließung des Areals zu realisieren. 

Der entsprechende Feuerwehrplan ist in Erarbeitung und in Abstimmung 

mit der Kommune zu erstellen. Grundsätzlich ist die gesicherte Löschwas-

serversorgung und die Zugänglichkeit im Rahmen der Bebauungsplanung 

vorgesehen. Vorhaltebereiche für die Befahrung und die Wasserhaltung 

sind in der Planzeichnung berücksichtigt. Im Rahmen der Hinweise wird 

ergänzend auf die notwendige Löschwassermenge eingegangen.  

Planzeichung,  

Begründung 

2 Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Von einer konkreten Blendwirkung kann nur bedingt ausgegangen wer-

den: 

1. Die Anlagen und Module werden höhenversetzt und bezogen 

auf die Landesstraße 121 von der Fahrbahn abgewandt errich-

tet. Zwischen Straßentrasse und PV-Modulen werden zudem die 

im Anbauverbot befindlichen Grünstrukturen weitestgehend er-

halten (ein Eingriff ist dort nicht beabsichtigt, und damit auch 

wirtschaftlich nicht sinnvoll). Es ist davon auszugehen, dass die 

Landesstraße 121 sowohl durch die Wallstruktur zwischen 

Straße und Baufeld als auch den Höhenversatz von einer Blend-

wirkung nicht betroffen ist. 

2. Die Errichtung der Modultische wird mit einer Neigung in Rich-

tung Süden/Südwesten erfolgen und damit direkt straßenabge-

wandt (in Bezug auf die Landesstraße 121). Reflexionen in Rich-

tung der Landesstraße sind auch in Verbindung mit Punkt 1 aus-

zuschließen. 

3. Die Oberflächenstruktur der Module (allgemein moderner Mo-

dule, Stand der Technik) wird im Produktionsverfahren in refle-

xionsarmer (blendarmer) Bauweise hergestellt. Ein Nachweis 

dazu findet sich als technisches Beiblatt zur Anlage mit in den 

Anlagen zum Bebauungsplan. (Anlage Test Report for Yingli 

Energy Development Co. LTD) 

Von anderweitig bedeutsamen Reflexionen in Richtung der Nachbarbe-

bauung im Süden und Westen ist aufgrund der Bebauungsstruktur (lang-

geschlossene Industriebauten/Hallen) nicht auszugehen.  

Geräusche von Wechselrichtern sind am Standort erwartbar, allerdings 

sind mögliche Immissionsorte die nächstgelegene Nachbarbebauung im 

Süden und Westen, welche sich wesentlich aus Gewebe und Industrie-

nutzung darstellt. Die Nutzung des im Südosten angrenzenden Verwal-

tungskomplexes stellt sich augenscheinlich als tolerierte Kleingartennut-

zung / Wohnnutzung dar. Ein erhöhter Schutzanspruch kann daraus nicht 

abgeleitet werden. 

Begründung 
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (3/16)  

  



 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 42 Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaik Ziekoer Landstraße“  

Umgang mit den Stellungnahmen zum Entwurf 

51 von 108 

 

 

 

 

 

 3 

 4 



 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 42 Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaik Ziekoer Landstraße“  

Umgang mit den Stellungnahmen zum Entwurf 

52 von 108 

 

 

Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (4/16)  

3 Am 11.09.2025 erfolgte eine Beratung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde Frau Winter. Eine Überarbeitung des Artenschutz-

fachbeitrages wurde in folgenden Punkten abgestimmt: 

• Es erfolgt eine Ergänzung der Beschreibung der Erfassungsme-

thodik zu Brutvögeln und Reptilien. 

• Die Altnachweise von Erdkröte, Teichmolch, Knoblauchkröte, 

Kammmolch, Gras- und Teichfrosch werden im Artenschutzfach-

beitrages berücksichtigt und behandelt. 

• Im Artenschutzfachbeitrag wird festgelegt, dass eine zeitliche 
Staffelung der Bebauung erfolgen muss und das Abfangen und 

Umsiedeln der Zauneidechsen über mehrere Jahre hinweg statt-

findet 

• Das Umsiedlungskonzept wird entsprechend dem Schreiben des 

LAU vom 20.01.2023 überarbeitet. 

• Im Bereich des zu optimierenden Zauneidechsenlebensraumes 

ist ein Feuchtbiotop anzulegen. 

Der überarbeitete Artenschutzfachbeitrag wurde von Frau Winter 

am 29.09.2025 bestätigt, mit dem Hinweis noch zwei Punkte zu 

ändern: 

• Die Bezeichnung „Amphibienschutzzaun“ ist in „Reptilienschutz-

zaun“ umzubenennen. 

• Die zu berücksichtigende Brutzeit der Vögel ist bei der Maß-

nahme V 2 auf Anfang März vorzuverlegen. 

Beide Änderungen wurden daraufhin noch im Artenschutzfachbei-

trag vorgenommen. 

Umweltbericht, 

Artenschutzfach-
beitrag 
 

4 Die Hinweise werden berücksichtigt. 

Die informelle Darstellung der potentiellen Fläche für die Waldum-

wandlung sowie die (deutlichere) Abgrenzung der potentiellen 

Erstaufforstungsfläche sind im Satzungsdokument hervorgeho-

ben. 

Die Hinweise zum Waldumwandlungsverfahren sowie zur Einfrie-

dung der baulichen Anlagen erfolgt als Nachrichtliche Übernahme 

auf der Planzeichnung sowie in der Begründung. 

Planzeichnung; 

Begründung 
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (5/16)  

5 Die Hinweise werden berücksichtigt. 

Die Ausführungen des Umweltberichtes zu Bodeneingriffen wer-

den entsprechend ergänzt. 

Die grünordnerischen Maßnahmen und Hinweise im Bebauungs-

plan decken die genannten Schwerpunkte zum Bodenschutz be-

reits ab. 

Umweltbericht 
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (6/16)  

6 Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Beprobung und der entsprechende Umgang mit vorgefunden 

Ablagerungen werden im Rahmen der Umsetzung vorgenommen. 

Zur Sicherung der Maßnahme wird der Durchführungsvertrag um 

den entsprechenden Punkt der Bodenbeprobung ergänzt. Damit 

erfolgt aus Sicht des Plangebers eine ausreichende Absicherung 

gegenüber dem Vorhabenträger und der Öffentlichkeit.  

Anzumerken sei, dass die entsprechende Aufforderung zur Bepro-

bung und Entsorgung unabhängig, insbesondere nach Kenntnis-

nahme, durch die Bodenschutzbehörde verordnet werden kann. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die grundsätzliche Nut-

zung des Areals im Sinne des Bebauungsplanes vollziehbar ist, da 

keine besonderen Einschränkungen – auch bei positiver Bepro-

bung der genannten Ablagerungen auf bspw. gesundheitsgefähr-

dende Stoffe, zu erwarten sind. 

Der Vorhabenträger hat zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

eine stichprobenartige Beprobung auf Schwermetalle veranlasst. 

Das Ergebnis für alle beprobten Metalle ist unauffällig. Das Proto-

koll liegt dem Verfahren als Anlage bei (Anlage Prüfbericht Check-

natura Reblu GmbH für die Proben 4 und 6). 

Der Hinweis zur Beprobung wird auf der Planzeichnung übernom-

men. 

Planzeichnung; 

Umweltbericht 
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (7/16)  

7 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Verfahrensvermerke samt Präambel sind im Rahmen der Erar-

beitung der Satzungsfassung und nach abschließender Kenntnis 

des Verfahrensablaufs noch einmal überarbeitet worden. Übli-

cherweise sind diese auch erst zu diesem Zeitpunkt sicher doku-

mentierbar, da ein Muster-Verfahrensablauf nur in den seltensten 

Fällen vorkommt und nachweisbar ist. 

Die Ergänzung der erwähnten Planunterlagen durch einen Teil D: 

Vorhaben- und Erschließungsplan ist erfolgt.  

Die Darstellung der Flächen für Wald wurde korrigiert. 

Die Darstellungsform für das Geh- und Fahrrecht entspricht der 

üblichen maßstabsbezogenen Form und wird beibehalten. 

Die Legende wurde um das Planzeichen 15.8 ergänzt.  

Festgesetzte Flächen im Sinne der § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b 

BauGB schließen eine Überbauung zwar aus, nicht aber ihre defi-

nierte Lage im Baugebiet. Im Plangebiet ist keine Flächenmaß-

nahme im genannten Sinne innerhalb der zur Überbauung vorge-

sehenen Bereiche (Baugrenze) definiert.  

Die (zeichnerische) Definition der Baugebietsfläche regelt nicht al-

lein oder unabhängig deren Bebauungs- bzw. Nutzungsmöglich-

keit.  

Planzeichnung, 

Begründung 
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (8/16)  

Zu 7 Die Kartengrundlage und deren Quellenverweis wurde aktualisiert 

und entspricht den üblichen und auch durch das LVermGeo be-

stimmten Nutzungsrichtlinien. 

Der § 12 BauGB sieht keine vereinheitlichte Form eines „Vorha-

ben- und Erschließungsplanes“ vor.  

Auch eine „Vorhabenbeschreibung“ auf einem „Vorhabenplan“ ist 

nicht vorgesehen – hierfür existiert die (auch im Verfahren nach § 

12 BauGB) zu erstellende Begründung. Einer Vorhabenbeschrei-

bung auf der Vorhabenplanung ist nicht beabsichtigt und aus Sicht 

des Plangebers auch nicht zielführend, da die Planung inhaltlich 

auch ohne weitergehende Beschreibung „überschaubar“ ist. 

Gleiches gilt für einen Systemschnitt, da auch durch diesen kein 

informeller Mehrwert generiert würde. 

Ein Ausfertigungsvermerk ist für den beschlossenen Vorhaben- 

und Erschließungsplan nicht notwendig, da dieser Teil der Sat-
zungsurkunde wird und somit auch durch dessen Ausfertigungs-

vermerk bestätigt wird. 

Die Begründung wird in Bezug auf die Aufstellung als vorzeitiger 

Bebauungsplan angepasst. Eine Berücksichtigung des mglw. im 

Verfahren zur Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplanes 

kann nur bedingt erfolgen, da dieser (auch als Vorentwurf) eben 

nicht wirksam ist. Das Verfahren zur Aufstellung eines FNP ruht. 

Ein Verweis auf die entsprechende Berücksichtigung der beplan-

ten Fläche als Sonderbaufläche „PV“ für einen zu erarbeitenden 

Entwurfsstand des FNP wird in die Begründung integriert. 

Die ausgewiesene GRZ mag augenscheinlich unzureichend sein, 

sie erfüllt jedoch die Anforderungen an das Planungsziel (siehe 

auch Flächenbilanz Umweltbericht).  

Im Sinne einer Verdeutlichung der Überbaubarkeit wurde auf die 

Bezeichnung einzelner Baugebiete verzichtet und stattdessen auf 

Teilbereiche im Baugebiet verwiesen, so dass die Definition der 

GRZ in Bezug auf das (nunmehr faktisch eine) Baugebiet deutlicher 

hervorgeht. 
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Abwägung Bezug 

B1-1 Landkreis Wittenberg (9/16)  

 Hinweis: Das Landesamt für Umweltschutz stellt keinen TöB im 

planungsrechtlichen Sinne dar, siehe dazu auch  

Erlass zur Regelung der Beteiligung der Öffentlichkeit so-

wie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange bei der Aufstellung von Bauleitplänen und Satzungen 

nach den §§ 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 sowie 35 Abs. 6 Bauge-

setzbuch (BauGB) 

 

Zum näheren Verständnis der Stellungnahme des Landkreises Wit-
tenberg sei die inoffizielle Anfrage/Stellungnahme des LfU, auf de-

ren Einschätzungen sich die Stellungnahme der uNB des LK we-

sentlich beruft, mit beigefügt.  

Anzumerken sei auch, dass die Stellungnahme selbst bereits durch 

die Stellungnahme des Landkreises einer offiziellen Vorabwägung 

unterzogen wurde und damit aus Sicht des Bauleitverfahrens nicht 

von Bedeutung ist (siehe Stellungnahme uNB). 

Sie dient lediglich dem besseren Verständnis. 

(Die Stellungnahme des LfU konnte erst auf klärende Nachfrage 

vorgelegt werden.) 
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (10/16)  
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (11/16)  
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (12/16)  

 Hinweis: Das Landesamt für Umweltschutz stellt keinen TöB im 

planungsrechtlichen Sinne dar, siehe dazu auch  

Erlass zur Regelung der Beteiligung der Öffentlichkeit so-

wie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange bei der Aufstellung von Bauleitplänen und Satzungen 

nach den §§ 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 sowie 35 Abs. 6 Bauge-

setzbuch (BauGB) 

 

Zum näheren Verständnis der Stellungnahme des Landkreises Wit-
tenberg sei die inoffizielle Anfrage/Stellungnahme des LfU, auf de-

ren Einschätzungen sich die Stellungnahme der uNB des LK we-

sentlich beruft, mit beigefügt.  

Anzumerken sei auch, dass die Stellungnahme selbst bereits durch 

die Stellungnahme des Landkreises einer offiziellen Vorabwägung 

unterzogen wurde und damit aus Sicht des Bauleitverfahrens nicht 

von Bedeutung ist. 

Sie dient lediglich dem besseren Verständnis.  

(Die Stellungnahme des LfU konnte erst auf klärende Nachfrage 

vorgelegt werden und war zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung 

unbekannt.) 
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (13/16)  
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (14/16)  
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (15/16)  
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Abwägung Bezug 

B1 Landkreis Wittenberg (16/16)  
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Stellungnahme B2:  

Ministerium für Infrastruktur und Digitales  
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Abwägung Bezug 

B2 Ministerium für Infrastruktur und Digitales (1/5)  

  



 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 42 Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaik Ziekoer Landstraße“  

Umgang mit den Stellungnahmen zum Entwurf 

79 von 108 

 

 

  



 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 42 Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaik Ziekoer Landstraße“  

Umgang mit den Stellungnahmen zum Entwurf 

80 von 108 

 

 

Abwägung Bezug 

B2 Ministerium für Infrastruktur und Digitales (2/5)  
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Abwägung Bezug 

B2 Ministerium für Infrastruktur und Digitales (3/5)  

1 Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Änderung des Geltungsbereiches resultiert aus der Berücksich-

tigung des Planfeststellungsverfahrens zur Planung der Ortsumge-

hung Coswig „B 187n OU Coswig“. Die Begründung wird dahinge-

hend ergänzt. 

Begründung 
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Abwägung Bezug 

B2 Ministerium für Infrastruktur und Digitales (4/5)  

2 Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die planinhaltlich bedeutsamen Inhalte des 2. Entwurfs für den 

Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt werden in der Begrün-

dung ergänzt. 

Begründung 

3 Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Nach Abschluss des Verfahrens wird die Stadt Coswig/Anhalt in 

Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde die Planunterlage zum 
Bebauungsplan in Kopie an das Ministerium für Infrastruktur und 

Digitales übergeben.  
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Abwägung Bezug 

B2 Ministerium für Infrastruktur und Digitales (5/5)  
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Stellungnahme B3:  

Landesamt für Vermessung und Geoinformation 

, 
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Abwägung Bezug 

B3 Landesamt für Vermessung und Geoinformation (1/3)  
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Auszug aus der Stellungnahme der frühzeitigen Beteiligung 
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Abwägung Bezug 

B3 Landesamt für Vermessung und Geoinformation (2/3)  

  



 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 42 Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaik Ziekoer Landstraße“  

Umgang mit den Stellungnahmen zum Entwurf 

91 von 108 

 

 

 1 



 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 42 Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaik Ziekoer Landstraße“  

Umgang mit den Stellungnahmen zum Entwurf 

92 von 108 

 

 

Abwägung Bezug 

B3 Landesamt für Vermessung und Geoinformation (3/3)  

1 Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Die Überarbeitung und Korrektur des Quellenvermerks zur Nut-

zung der ALKIS-Daten ist erfolgt. 
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Stellungnahme B4:  

 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
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Abwägung Bezug 

B4 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (1/3)  
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Abwägung Bezug 

B4 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung (2/3)  

1 Die Inanspruchnahme der Maßnahmen auf dem Flurstück 1 Flur 7 

Gemarkung Serno sind nach Absprache mit dem Landschaftspfle-

geverband erfolgt. Die Maßnahme ist als solche anerkannt und 

auch in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde bekannt. 

Aus Sicht des Planaufstellers muss dieser sich auf die Zusammen-

arbeit zur Sicherung der Maßnahmen (und zur Kenntnisnahme der 

Maßnahmen) entsprechend absichern.  

Der Verweis auf § 15 Abs 3. BNatSchG ist insofern korrekt: […] Es 

ist zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen 

zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von 

Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnah-

men, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 
Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu 

vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden. 

Zwar ist die Fläche technisch gesehen als landwirtschaftliche Nutz-

fläche anzusprechen, allerdings ist deren Nutzung zum Zeitpunkt 

der Aufnahme als Brachfläche zu interpretieren. 

Es ist zudem so, dass bei einer Bodenwertzahl von 19 von einge-

schränktem landwirtschaftlichem Wert (bzw. … kein besonders ge-

eigneter Boden …) ausgegangen werden muss. 

Die Suche im Stadtgebiet nach „geeigneteren Maßnahmen“ war 

nicht erfolgreich, so dass auch aus diesem Grund auf die beschrie-
bene Maßnahme zurückgegriffen wurde. Aus Sicht der Kommune 

steht die Maßnahme sehr wohl im Einklang mit den Formulierun-

gen im § 15 Abs. 3 BNatSchG. 

Aufgrund der grundsätzlichen Absprachen zu den beabsichtigten 

Eingriffs-Ausgleichmaßnahmen mit dem Landschaftspflegever-

band und der unteren Naturschutzbehörde und der Tatsache, dass 

die Maßnahme als solche bereits zuvor und unabhängig vom Be-
bauungsplanverfahren beschrieben worden ist, wird hier der Ar-

gumentation der unteren Naturschutzbehörde gefolgt. 

Die Befürchtung einer Ausbreitung der Heckenpflanzung wird im 

Übrigen nicht geteilt, da die Pflanz- und Pflegemaßnahme nicht 

zeitlich begrenzt ist. 

Für die Überwachung der Umsetzung bzw. der Durchsetzung der 

Maßnahme ist die Stadt Coswig verantwortlich. 

 

Heiko 
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Abwägung Bezug 

B4 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung (3/3)  
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Stellungnahme B5:  

NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. 
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Abwägung Bezug 

B5 NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. (1/5)  
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Abwägung Bezug 

B5 NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. (2/5)  

1 Die in den Methodenstandards (SÜDBECK) vorgegebenen sechs 

Begehungen zielen darauf ab, dass die zu erfassenden Arten inner-

halb der Spanne der Standard-Erfassungstermine mindestens 

zweimal registriert werden. 

Von diesem Vorgehen wurde abgewichen, indem auch die nur ein-

mal registrierten Arten vollumfänglich berücksichtigt wurden. 

Aufgrund der relativ geringen Größe des Plangebietes, des ge-

wählten Kartierzeitraums von März bis Juli (Früh- bis Spätbrüter) 

und der Biotoptypenausstattung kann eingeschätzt werden, dass 

das Brutvogelvorkommen hinreichend genau erfasst werden 

konnte und alle vorkommenden Brutvogelarten dem Artenschutz-

fachbeitrag zugrunde gelegt wurden.  

 

Eine Nacht- bzw. Dämmerungsbegehung wurde nicht durchge-

führt, da ein Vorkommen der Brutvogelarten, für die eine Nacht-, 
bzw. Dämmerungsbegehung laut den Methodenstandards erfor-

derlich wäre (so: Rebhuhn, Wachtel, Ziegenmelker, Wasserralle, 

Wachtelkönig, Kleine Ralle, Tüpfelralle, Waldschnepfe, Bekassine, 

Rohrdommel, Nachtreiher, Schleiereule, Uhu, Waldkauz, Sper-

lingskauz, Steinkauz, Raufußkauz, Waldohreule) von vorherein 

ausgeschlossen werden konnte. 

Umweltbericht, 

Artenschutzfach-
beitrag 
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Abwägung Bezug 

B5 NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. (3/5)  

2 In Abstimmung mit der UNB wurden die in Frage kommenden Am-

phibien im Sinne einer worst-case-Betrachtung im AFB berücksich-

tigt. Entsprechende Maßnahmen (V7; V10) wurden entwickelt. 

 

Die noch zur Zeit der Sandgrubennutzung nördlich des Plangebie-

tes vorhandenen Gewässer sind vor Ort nicht mehr existent. Auch 

werden die Flächen der ursprünglichen Gewässerstandorte bei 

Planrealisierung nicht beansprucht. Dennoch soll, in Abstimmung 

mit der Unteren Naturschutzbehörde für die Artgruppe der Am-

phibien ein Gewässer neu angelegt werden, um die Biodiversität 

im Solarpark zu fördern. 

Umweltbericht, 

Artenschutzfach-
beitrag 

3 

 

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde die 

Schlingnatter im Artenschutzfachbeitrag im Sinne einer Worst-

Case-Betrachtung berücksichtigt. 

Es wird eine ökologische Bauüberwachung eingerichtet, die das 

Baufeld während der Bauzeit u. a. auf Vorkommen dieser Art über-

wacht. Bei einem Vorkommen ergreift sie in Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde entsprechende Schutzmaßnahmen, 

um ein Auslösen artenschutzrechtlicher Verbotsbestände zu ver-

hindern. 

 

Eine Ermittlung der Populationsgröße von Zauneidechsen ist im 

Gelände mit einem vertretbaren Aufwand nicht möglich. So 

schreibt BLANKE (2010) in der Fachliteratur, dass eine Ermittlung 

oder Berechnung „wahrer Bestandsgrößen“ selbst in intensiven 

Studien unmöglich scheint. FEARLEY (2009) rät nach mehrjähriger 

Beschäftigung mit der Fragestellung, ob sich Bestandsgrößen der 
Zauneidechse ermitteln lassen, gänzlich von dem Versuch ab, Po-

pulationsgrößen zu benennen.  

Deshalb wird einem Flächenansatz gefolgt, bei dem die Fläche des 

potenziellen Zauneidechsenlebensraums anhand der Besiedlung, 

der Ausstattung mit Biotoptypen und der Geländestruktur ermit-

telt wird. So wurden auch Bereiche, in denen keine Zauneidechsen 
nachgewiesen wurden, die aber als Lebensraum geeignet sind, in 

die Betrachtungen einbezogen. 

Umweltbericht, 

Artenschutzfach-

beitrag 
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Abwägung Bezug 

B5 NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. (4/5)  

4 Wie dargelegt, wurden die Artvorkommen hinreichend genug er-

fasst. Weiterhin wurden relevante Arten, welche nicht erfasst 

wurden, deren Vorkommen aber nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden kann, in die Betrachtungen des Artenschutzfachbeitrages 

einbezogen und entsprechende Schutz- und Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen getroffen. So erfolgt die Ausweisung 

eines Schutzbereiches für Zauneidechsen und es werden vorhan-

dene Zauneidechsenlebensräume optimiert, so dass die Aufnah-

mekapazität für Zauneidechsen auf dieser Fläche steigt. Weiterhin 
erfolgt die Umsetzung des Bauvorhabens in Bauabschnitten, so 

dass das Absammeln und Umsiedeln der Zauneidechsen über 

mehrere Jahre geschieht und auch die realisierten Abschnitte des 

Solarparks werden der Zauneidechse wieder als Lebensraum die-

nen. 

Es wird eine ökologische Bauüberwachung eingerichtet, die dafür 
sorgt, dass alle Zauneidechsen fachgerecht abgesammelt/umge-

siedelt werden. 

Umweltbericht, 

Artenschutzfach-
beitrag 

5 Der Landschaftspflegeverband Wittenberg e.V. führt in der Be-

schreibung der Ökokontomaßnahme aus: „Auf Grund des trocke-

nen Standorts ist die Anlage eines Halbtrockenrasens (Biotoptyp 
RHB) möglich. Der Biotoptyp Trockenrasen RSB (in möglicher Aus-

führung Grasnelken-Trockenrasen) als noch höherwertigere Vari-

ante wäre ebenso möglich und ist typisch für die hier vorkommen-

den sehr armen Böden und stellt so eine Aufwertung hin zum na-

türlichen Biotoptyp dar, welcher eine wichtige ökologische Funk-

tion, v.a. für Insekten, erfüllt. Ein genauerer Blick auf umliegende 

Flächen sollte Aufschluss darüber geben, welcher Biotoptyp ge-

wählt werden kann.“ Ein entsprechender Hinweis wurde in der 

Text der Maßnahmenbeschreibung eingefügt und die Maßnah-

menbeschreibung redaktionell überarbeitet. 

Umweltbericht, 

Artenschutzfach-

beitrag 
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Abwägung Bezug 

B5 NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. (5/5)  

 

 


